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1. Verlängerung der Corona-Hil-
fen bis März 2022 

 
Das Bundesfinanz- und das Bundeswirt-

schaftsministerium haben sich am 

24.11.2021 auf die Modalitäten zur Ver-

längerung der Corona-Wirtschaftshilfen 

und des Kurzarbeitergeldes geeinigt.  

 

Die Corona-Wirtschaftshilfen werden 

bis Ende März 2022 verlängert. Ebenso 

wird die aktuell geltende Neustarthilfe 

Plus, mit der Soloselbstständige, Kapital-

gesellschaften, Genossenschaften, unstän-

dig Beschäftigte sowie kurz befristet Be-

schäftigte in den Darstellenden Künsten 

zur Bewältigung der wirtschaftlichen Fol-

gen der Corona-Pandemie bis zu 1.500 € 

im Monat an Zuschüssen erhalten können, 

bis Ende März 2022 verlängert. Die Ver-

längerung gilt ebenfalls für die Härtefall-

hilfen, die in der Zuständigkeit der ein-

zelnen Bundesländer liegen. 

 

Bereits jetzt können berechtigte Ausstel-

ler auf Weihnachtsmärkten die Überbrü-

ckungshilfe III Plus erhalten. Im Rah-

men der neuen Überbrückungshilfe IV 

soll der Zugang zum Eigenkapitalzu-

schuss für Aussteller auf Weihnachts-

märkten erleichtert werden. Voraussicht-

lich müssen sie nur für einen Monat ei-

nen relevanten Umsatzrückgang nach-

weisen.  

 

Bitte beachten Sie: Bei Ausarbeitung 

dieses Informationsschreibens lag für die 

Regelungen zur Überbrückungshilfe IV 

noch kein verbindlicher Fragen-/Ant-

worten-Katalog (FAQ) vor. Zu Einzel-
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heiten bei der Ausgestaltung der Überbrü-

ckungshilfe IV werden wir Sie bei Vorlie-

gen konkreter Informationen auf dem 

Laufenden halten. Ansonsten sollen nach 

Aussage des Bundeswirtschaftsministeri-

ums für die Überbrückungshilfe IV die 

gleichen Zugangsvoraussetzungen wie bei 

der Überbrückungshilfe III Plus gelten. 

Unternehmen sollen weiterhin einen Um-

satzrückgang von mindestens 30 % im 

Vergleich zum Referenzmonat 2019 nach-

weisen müssen. Bei Umsatzausfällen ab 

70 % sollen sie in der Überbrückungshilfe 

IV bis zu 90 % (vorher 100 %) der Fixkos-

ten erstattet bekommen.   

 

Für den erleichterten Zugang zum Kurz-

arbeitergeld, der ebenfalls bis zum 

31.3.2022 verlängert wurde, gelten unver-

ändert die bisherigen Voraussetzungen. 

So kann ein Betrieb Kurzarbeit anmelden, 

wenn mindestens 10 % der Beschäftigten 

vom Arbeitsausfall betroffen sind. Dabei 

muss auf den Aufbau von Minusstunden 

vollständig verzichtet werden. Auch Leih-

arbeitnehmer haben Zugang zum Kurzar-

beitergeld.  

 

Bis 31. Dezember werden den Arbeitge-

bern die Beiträge zur Sozialversicherung 

zu 100 %; mit der Verlängerung nur noch 

zu 50 % von der Bundesagentur für Arbeit 

erstattet. Die anderen 50 % können Ar-

beitgeber für Beschäftigte erhalten, die 

während der Kurzarbeit eine Weiterbil-

dung besuchen. Die maximale Bezugs-

dauer beträgt 24 Monate. 

 

 

2. Steuer-ID ab 2022 auch im Mi-
nijob melden 

 

Auch der Verdienst aus einem Minijob ist 

steuerpflichtig. Der Arbeitgeber kann 

selbst entscheiden, ob der Verdienst pau-

schal oder nach individuellen Merkmalen 

(Lohnsteuerklassen) des Minijobbers ver-

steuert werden soll. 

 

Arbeitgeber müssen ab dem 1.1.2022 die 

Steuer-IDs ihrer gewerblichen Minijob-

ber im elektronischen Meldeverfahren an 

die Minijob-Zentrale übermitteln. Dies 

gilt unabhängig davon, ob Arbeitgeber 

die Steuer pauschal an die Minijob-Zent-

rale zahlen oder die individuelle Besteu-

erung nach der Lohnsteuerklasse über 

das Finanzamt vornehmen. Zudem müs-

sen sie in der Datenübermittlung die Art 

der Versteuerung angeben. 

 

Die Steuer-ID ist eine persönliche Iden-

tifikationsnummer, die nur einmal verge-

ben wird und dauerhaft gültig bleibt. Sie 

ändert sich z. B. auch nicht nach einer 

Namensänderung, einer Änderung des 

Personenstandes oder nach einem Um-

zug. Finanzbehörden sollen durch die 

Nummer in die Lage versetzt werden, zu-

lässige Überprüfungen vorzunehmen 

und vorhandene Informationen zuzuord-

nen. 

 

 

3. Aufbewahrung von Rechnun-
gen bei elektronischen Regist-
rierkassen  

 

Nach den Vorschriften des Umsatzsteu-

ergesetzes (UStG) muss der Unterneh-

mer ein Doppel der Rechnung, die er 

selbst oder ein Dritter in seinem Namen 

und für seine Rechnung ausgestellt hat, 

sowie alle Rechnungen, die er erhalten o-

der die ein Leistungsempfänger oder in 

dessen Namen und für dessen Rechnung 

ein Dritter ausgestellt hat, 10 Jahre auf-

bewahren. Die Rechnungen müssen für 

den gesamten Zeitraum die Anforderun-

gen der Vorschriften des UStG erfüllen. 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 

Schluss des Kalenderjahres, in dem die 

Rechnung ausgestellt worden ist. 

 

Nunmehr äußert sich das Bundesfinanz-

ministerium zur Aufbewahrung von 

Rechnungen, die Unternehmer mithilfe 

elektronischer oder computergestützter 
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Kassensysteme oder Registrierkassen er-

teilen. Danach ist es hinsichtlich der er-

teilten Rechnungen ausreichend, wenn 

ein Doppel der Ausgangsrechnung 

(Kassenbeleg) aus den unveränderba-

ren digitalen Aufzeichnungen reprodu-

ziert werden kann, die auch die übrigen 

Anforderungen der Grundsätze ord-

nungsgemäßer Buchführung (GoBD) 

erfüllen, insbesondere die Vollständig-

keit, Richtigkeit und Zeitgerechtigkeit der 

Erfassung. 
 

 

4. Gewinnerzielungsabsicht bei 
kleinen Photovoltaikanlagen 
bzw. Blockheizkraftwerken 

 

Mit Schreiben vom 29.10.2021 präzisierte 

das Bundesministerium für Finanzen 

(BMF) die steuerliche Vereinfachungsre-

gelung beim Betrieb kleiner Photovoltaik-

anlagen (mit einer installierten Leistung 

von bis zu 10 kW/kWp) und vergleichba-

rer Blockheizkraftwerke (mit einer instal-

lierten Leistung von bis zu 2,5 kW/kWp).  

 

Danach unterstellt das Finanzamt ohne 

weitere Prüfung, dass ein einkommen-

steuerlich unbeachtlicher Liebhaberei-

betrieb vorliegt, wenn der Betreiber 

schriftlich erklärt, dass er die Vereinfa-

chungsregelung in Anspruch nehmen 

möchte. Die Erklärung wirkt auch für die 

Folgejahre. Wird die Vereinfachungsrege-

lung genutzt, entfällt die ggf. erforderli-

che, aufwendige Prognoserechnung und 

es muss – auch bei bereits bestehenden 

Anlagen – keine Gewinnermittlung mehr 

erstellt werden.  

 

Wenn die nötigen Voraussetzungen erfüllt 

sind, ist die Inanspruchnahme der Verein-

fachungsregelung bereits seit einiger Zeit 

möglich. Die Rahmenbedingungen wur-

den in einem Schreiben des BMF vom 

2.6.2021 aufgeführt. Offenbar gab es seit-

dem in der Praxis zahlreiche Zweifelsfra-

gen.  

 

Daher führt das BMF nun genauer 

aus, dass die Antragsmöglichkeit nicht 

nur für natürliche Personen, sondern 

auch für Mitunternehmerschaften be-

steht. Der Antrag ist dann durch den 

Vertreter/den Empfangsbevollmächtigen 

oder alle Mitunternehmer gemeinsam zu 

stellen.  

 

Alle Photovoltaikanlagen/Blockheiz-

kraftwerke (BHKW), die von einer an-

tragstellenden Person betrieben wer-

den, bilden einen einzigen Betrieb. Ein 

Antrag auf die Anwendung der Vereinfa-

chungsregelung kann gestellt werden, 

wenn die installierte Gesamtleistung al-

ler Anlagen nicht mehr als 10 kW/kWp 

beträgt. Analog dazu dürfen mehrere 

BHKW in der Summe eine installierte 

elektrische Gesamtleistung von bis zu 

2,5 kW nicht überschreiten. Dies gilt un-

abhängig davon, ob die Anlagen auf 

demselben oder auf unterschiedlichen 

Grundstücken stehen.  

 

So ist es auch nicht relevant, ob die An-

lagen technisch voneinander getrennt o-

der verbunden sind. Auch solche Anla-

gen sind einzubeziehen, die die übrigen 

Voraussetzungen der Vereinfachungsre-

gelung nicht erfüllen (z. B. Anlagen, de-

ren Strom einem Mieter des Antragstel-

lers zur Verfügung gestellt wird). Für 

Anlagen, deren Werkleistungseinspei-

sung auf 70 % begrenzt ist, bleibt die in-

stallierte Leistung maßgebend. Über-

steigt diese die festgelegten Leistungs-

grenzen, ist die Vereinfachungsregel 

nicht anwendbar.  
 

 

5. Fahrtenbücher mit kleinen 
Mängeln 

 

Mängel und Ungenauigkeiten in den 

Fahrtenbüchern führen immer wieder zu 

Meinungsverschiedenheiten zwischen 

den betroffenen Unternehmern und der 
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Finanzverwaltung. Das liegt daran, dass in 

den meisten Fällen Angaben fehlen oder 

nicht richtig vermerkt wurden, sodass ein-

zelne Sachverhalte nicht mehr glaubhaft 

sind oder nachvollzogen werden können. 

 

Sofern keine hinreichende Gewähr für die 

Vollständigkeit und Richtigkeit der Anga-

ben vorliegt, kann das Finanzamt die 1-%-

Regelung anwenden, welche sich meis-

tens zu Ungunsten des Steuerpflichtigen 

auswirkt. 

 

In einem vor dem Niedersächsischen Fi-

nanzgericht (FG) ausgetragenen Streitfall 

hat ein Steuerpflichtiger ein Fahrtenbuch 

geführt, welches kleinere Mängel in Form 

von Abkürzungen, ausgelassene Umwege 

und abweichende Kilometerangaben auf-

wies. Für das Finanzamt hätten diese 

Mängel die Anwendung der 1-%-Rege-

lung gerechtfertigt, das FG widersprach 

dem aber. 

 

Nach seiner Auffassung sind im entschie-

denen Fall die Angaben, trotz der aufge-

führten Mängel, insgesamt schlüssig und 

damit auch steuerlich anzuerkennen. Bei 

Einzelfällen ist es Aufgabe des Finanzam-

tes, fehlende Angaben aus vorliegenden 

Unterlagen zu ermitteln, sodass Unklar-

heiten geklärt werden können.  

 

Sofern die gemachten Angaben in dem je-

weiligen Einzelfall noch glaubhaft sind, 

darf nicht zur 1-%-Regelung gewechselt 

werden. Nach Auffassung des FG ist diese 

aufgrund einer möglichen Übermaßbe-

steuerungen nicht leichtfertig anzuwen-

den. 

 

6. Beitragsbemessungsgren-
zen, Sachbezugswerte und 
Künstlersozialabgabe für 
2022 

 

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozi-

alversicherung werden die für das Versi-

cherungsrecht sowie für das Beitrags- und 

Leistungsrecht in der Sozialversicherung 

maßgebenden Grenzen bestimmt. Für 

das Jahr 2022 gelten folgende Rechen-

größen: 

 

 Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich 

krankenversicherungspflichtig, wenn 

sie im Jahr mehr als 64.350 € bzw. im 

Monat mehr als 5.362,50 € verdienen. 

 

 Die Kranken- und Pflegeversiche-

rungsbeiträge werden von jährlich 

höchstens 58.050 € bzw. von monat-

lich höchstens 4.837,50 € berechnet. 

 

 Die Bemessungsgrenze für die Ren-

ten- und Arbeitslosenversicherung 

beträgt 84.600 € in den alten Bundes-

ländern (aBL) bzw. 81.000 € in den 

neuen Bundesländern (nBL) im Jahr. 

 

 Die Renten- und Arbeitslosenversi-

cherungsbeiträge werden von 

höchstens 7.050 € (aBL) bzw. 6.750 € 

(nBL) monatlich berechnet. 

 

 Die Bezugsgröße in der Sozialversi-

cherung ist auf 3.290 € (aBL) bzw. 

3.150 € (nBL) monatlich, also 39.480 

€ (aBL) bzw. 37.800 € (nBL) jährlich 

festgelegt. 

 

 Die Geringfügigkeitsgrenze liegt 

weiterhin bei 450 € monatlich.  

 

Der Beitragssatz für die Krankenversi-

cherung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. 

individuellem Zusatzbeitrag je nach 

Krankenkasse). Auch der Rentenversi-

cherungsbeitragssatz bleibt stabil bei 

18,6 %, der Beitragssatz für die Arbeits-

losenversicherung ist – befristet bis 

31.12.2022 – auf 2,4 % gesenkt. Der Bei-

tragssatz für die Pflegeversicherung be-

trägt weiterhin 3,05 %. Der Beitragssatz 

zur Pflegeversicherung für Kinderlose, 

die das 23. Lebensjahr bereits vollendet 

haben, erhöht sich von 3,3 % auf 3,4 %. 

Der Beitragszuschlag für Kinderlose, 
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den der Arbeitnehmer weiterhin allein 

trägt, erhöht sich ab dem 1.1.2022 von 

0,25 % auf 0,35 %. Kinderlose Versi-

cherte tragen ab dem 1.1.2022 (1,525 % + 

0,35 % =) 1,875 %, die Arbeitgeber wei-

terhin 1,525 %.  

  

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- 

und Arbeitslosenversicherung sind – wie 

auch der Zusatzbeitrag, wenn die Kran-

kenversicherungen einen solchen erheben 

– seit dem 1.1.2019 wieder je zur Hälfte 

von Arbeitgebern und Beschäftigten zu 

tragen (Ausnahmen gelten für das Bun-

desland Sachsen: Hier trägt der Arbeit-

nehmer 2,025 % und der Arbeitgeber 

1,025 % des Beitrags zur Pflegeversiche-

rung).  

 

 Sachbezugswerte: Der Wert für Ver-

pflegung erhöht sich ab 2022 von 263 

€ auf 270 € monatlich (Frühstück 56 €, 

Mittag- und Abendessen je 107 €). 

Demzufolge beträgt der Wert für ein 

Mittag- oder Abendessen 3,57 € und 

für ein Frühstück 1,87 €. Der Wert für 

die Unterkunft erhöht sich auf 241 €. 

Bei einer freien Wohnung gilt grund-

sätzlich der ortsübliche Mietpreis. Be-

sonderheiten gelten für die Aufnahme 

im Arbeitgeberhaushalt bzw. für Ju-

gendliche und Auszubildende und bei 

Belegung der Unterkunft mit mehreren 

Beschäftigten. 

 

 Künstlersozialabgabe: Die Künstler-

sozialabgabe wird als Umlage erho-

ben. Nach der neuen Verordnung wird 

auch im Jahr 2022 der Abgabesatz zur 

Künstlersozialversicherung für die be-

troffenen Unternehmen unverändert 

4,2 % betragen. 

 

 

7. Keine neuen Auslandspau-
schalen für das Jahr 2022 

 

Aufgrund der noch immer andauernden 

Pandemie, werden die Auslandstage- und 

Auslandsübernachtungsgelder nach dem 

Bundesreisekostengesetz zum 1.1.2022 

nicht neu festgesetzt. Wie das Bundesfi-

nanzministerium (BMF) mitteilte, gelten 

noch immer die Inhalte des BMF-Schrei-

bens vom 3.12.2020 als maßgeblich.  

 

Demzufolge sind die dort veröffent-

lichten steuerlichen Pauschbeträge 

auch für das Kalenderjahr 2022 anzu-

wenden. Die Auslandsreisekosten fin-

den Sie auch auf der Homepage des 

BMF: www.bundesfinanzministe-

rium.de und dort unter > Service > Pub-

likationen > BMF-Schreiben. 

 
 

8. Neue Regelungen in der Heiz-
kostenverordnung 

 

Am 5.11.2021 hat der Bundesrat einer 

Regierungsverordnung zugestimmt, die 

neue Regeln zur Heizkostenabrechnung 

vorsieht. Er knüpfte seine Zustimmung 

allerdings an die Bedingungen, dass die 

Verordnung bereits nach 3 Jahren sach- 

und fachgerecht beurteilt wird. Ziel ist 

es, möglichst frühzeitig erkennen zu 

können, ob zusätzliche Kosten für Mie-

terinnen und Mieter entstehen und diese 

ohne Ausgleich belastet werden. 

 

Seit Anfang Dezember 2021 müssen neu 

installierte Zähler aus der Ferne ablesbar 

sein und bis Ende 2026 bestehende Zäh-

ler entsprechend nachgerüstet oder er-

setzt werden. Ferner muss die Heizkos-

tenabrechnung einen Vergleich zum vor-

herigen Verbrauch und zum Durch-

schnittsverbrauch enthalten. 

 

Es dürfen nur noch solche fernauslesba-

ren Ausstattungen zur Verbrauchserfas-

sung installiert werden, die einschließ-

lich ihrer Schnittstellen mit den Ausstat-

tungen gleicher Art anderer Hersteller in-

teroperabel sind und dabei den Stand der 

Technik einhalten. Die Interoperabilität 

ist in der Weise zu gewährleisten, dass 



 K ∙G ∙ J ∙W 
  K lemm, Giesemann & Partner  

 Steuerberatungsgesellschaft mbB 

 

Seite 6 von 10 

Stand: 04. Januar 2022 

Dipl.-Kaufmann *** 

Joachim Klemm  
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 

 
Dipl.-Kaufmann (FH) 

Eckhardt Giesemann * 
Steuerberater 

 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 

Stefan Dierkes, M.R.F ** 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 

 
Ingo Tietjen * 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 
 
 

Sitz der Gesellschaft: 
26125 Oldenburg 
Wilhelmshavener  
Heerstrasse 50 
T: 0441 / 923100 – 0 
F: 0441 / 923100 – 99 
e-mail: oldenburg@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26817 Rhauderfehn 
Untenende 62 b 
T:  04952 / 56 19  
F:  04952 / 67 77 
e-mail: rhauderfehn@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26789 Leer 
Heisfelder Straße 81 
T: 0491 / 91 20 698-0 
F: 0491 / 91 20 698-99  
e-mail: leer@kgjw.de 
 
www.KGJW.de 
kanzlei@kgjw.de 
 
 
eingetragen im  
Partnerschaftsregister  
des Amtsgerichts  
Hannover Nr. 200534 
 
 

 

*  

 
 

Kooperationen: 
** Kranz, Dierkes & Partner mbB Rechts-

anwälte, Oldenburg 
***ACUS Klemm und Partner mbB Wirt-

schaftsprüfergesellschaft 
 
 

 
  

 

im Fall der Übernahme der Ablesung 

durch eine andere Person diese die Aus-

stattungen zur Verbrauchserfassung selbst 

fernablesen kann. Das Schlüsselmaterial 

der fernablesbaren Ausstattungen zur Ver-

brauchserfassung ist dem Gebäudeeigen-

tümer kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 

 

Sofern fernablesbare Zähler oder Heiz-

kostenverteiler installiert sind, sollen Mie-

ter regelmäßig Abrechnungs- und Ver-

brauchsinformationen erhalten. Sie sollen 

so zu einem bewussten und sparsamen 

Umgang mit Wärmeenergie angeregt wer-

den, damit sie ihr Heizverhalten anpassen 

und damit Energiekosten sowie CO2-

Emissionen reduzieren. 

 

Wenn die Abrechnungen auf dem tatsäch-

lichen Verbrauch oder auf den Ablesewer-

ten von Heizkostenverteilern beruhen, 

muss der Gebäudeeigentümer den Nut-

zern für Abrechnungszeiträume, die ab 

dem 1.12.2021 beginnen, zusammen mit 

den Abrechnungen detaillierte Informati-

onen zukommen lassen, wie z. B. den An-

teil der eingesetzten Energieträger, die er-

hobenen Steuern, Abgaben und Zölle.  

 

Ferner ist ein Vergleich des aktuellen Hei-

zenergieverbrauchs mit dem Verbrauch 

des letzten Abrechnungszeitraums und ein 

Vergleich mit dem Durchschnitts-Endnut-

zer derselben Nutzerkategorie vorzuneh-

men. 

 

 

9.  Eintragung im Transparenzre-
gister bei Überbrückungshilfe 

 

Im Rahmen der Beantragung von 

coronabedingter Überbrückungshilfe ist z. 

B. zu erklären, dass die tatsächlichen Ei-

gentümerverhältnisse der Antragstellen-

den durch Eintragung ihrer wirtschaftlich 

Berechtigten in das Transparenzregister 

erfolgt ist. 

 

So führt das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie auf seiner Home-

page aus, dass auf der für die Eintragung 

vorgesehenen Internetseite des Transpa-

renzregisters (www.transparenzregis-

ter.de) die Möglichkeit besteht, die ent-

sprechenden Daten zu übermitteln. 

 

Im Sinne des Antragsverfahrens ist die 

Pflicht der antragstellenden Unterneh-

men mit der Übermittlung abgeschlos-

sen. Darüber erhalten diese auch automa-

tisch und sofort eine entsprechende 

Nachricht. Soweit die Bewilligungsstelle 

einen Nachweis über die tatsächlichen 

Eigentümerverhältnisse nicht bereits im 

Rahmen der Antragstellung anfordert, 

muss die Eintragung ins Transparenz-

register spätestens zu dem Zeitpunkt 

erfolgt sein, zu dem die Schlussabrech-

nung vorgelegt wird. 

 

Diese Erklärungspflicht besteht nicht für 

Unternehmen, bei denen bis zum 

31.7.2021 die Mitteilungsfiktion griff, 

für eingetragene Kaufleute oder GbRs o-

der für ausländische Gesellschaften, 

wenn sie entsprechende Angaben bereits 

an ein anderes Register eines Mitglied-

staates der Europäischen Union übermit-

telt haben. 

 

 

10. Keine Kontoführungsentgelte 
für Bausparverträge 

 

Bausparkassen dürfen für die Kontofüh-

rung auch in der Ansparphase kein Ent-

gelt verlangen, entschieden die Richter 

des Oberlandesgerichts Celle (OLG) in 

ihrem Urteil vom 17.11.2021. In dem 

Fall hatte eine Bausparkasse in ihren all-

gemeinen Bedingungen für Bausparver-

träge (Bausparbedingungen) eine Ent-

geltklausel vorgegeben, nach der für je-

des Konto ein „Jahresentgelt“ von 12 € 

zu zahlen war.  
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Die Richter führten aus, dass es dem ge-

setzlichen Leitbild eines Bausparvertrages 

widerspricht, ein Entgelt für die Konto-

führung in der Ansparphase zu verlangen. 

In dieser Phase ist der Bausparkunde der 

Darlehensgeber, der nach der gesetzlichen 

Regelung kein Entgelt für die Hingabe des 

Darlehens schuldet. Zudem verwaltet die 

Bausparkasse die Bausparkonten im eige-

nen Interesse, weil sie die Einzahlungen 

sämtlicher Bausparer geordnet entgegen-

nehmen und erfassen muss. Der Bauspar-

kunde erhält durch diese Leistungen der 

Bausparkasse schließlich ebenso wenig 

wie die Gesamtheit aller Bausparer einen 

besonderen Vorteil, sondern nur das, was 

nach den vertraglichen Vereinbarungen 

und gesetzlichen Bestimmungen ohnehin 

erwartet werden darf. 

 

Das OLG hat die Revision gegen diese 

Entscheidung zugelassen, da eine höchst-

richterliche Klärung betreffend die An-

sparphase bislang noch aussteht. 

 

 

11. Änderungen bei der Krank-
schreibung 

 

Arbeitsunfähigkeitsfeststellung per Vi-

deo: Bereits seit Oktober 2020 können 

Ärzte mittels Videosprechstunde die Ar-

beitsunfähigkeit von Versicherten fest-

stellen. Allerdings gilt dies bislang nur für 

die Versicherten, die in der Arztpraxis be-

reits bekannt sind. Zukünftig können auch 

Patienten per Videosprechstunde krank-

geschrieben werden, die dem Vertragsarzt 

unbekannt sind. Einen entsprechenden 

Beschluss hat der Gemeinsame Bundes-

ausschuss am 19.11.2021 gefasst. 

 

Achtung: Für in der Arztpraxis unbe-

kannte Versicherte ist die Krankschrei-

bung bis zu 3 Kalendertage möglich, für 

bekannte Versicherte bis zu 7 Kalender-

tage. 

 

Elektronische Übermittlung einer Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung: Mit 

einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

(AU-Bescheinigung) bestätigt ein Arzt 

eine festgestellte Erkrankung, die den 

Arbeitnehmer am Erbringen der Arbeits-

leistung hindert. Die AU-Bescheinigung 

muss dem Arbeitgeber i. d. R. spätestens 

am vierten Tag der AU vorliegen. Der 

Arbeitgeber kann die Vorlage aber auch 

schon eher verlangen.  

 

Die Übermittlung der AU-Bescheini-

gung an die Krankenkasse des Arbeit-

nehmers erfolgt seit dem 1.10.2021 digi-

tal durch den behandelnden Arzt. Bisher 

informierte der Arbeitnehmer die Kran-

kenkasse über die AU.  

 

Ab dem 1.7.2022 werden auch Arbeit-

geber in das elektronische Verfahren 

einbezogen. Der Arbeitgeber kann die 

erforderlichen Daten jeweils bei Vorlie-

gen einer Berechtigung elektronisch bei 

der Krankenkasse abrufen, welche da-

raufhin die relevanten Arbeitsunfähig-

keitsdaten übermittelt. Fordert ein Ar-

beitgeber Meldungen über Arbeitsunfä-

higkeitszeiten bei einer Krankenkasse 

an, ist hierfür von ihm der Datenaus-

tausch eAU verpflichtend einzusetzen. 

Ab dem 1.7.2022 erhält ein arbeitsunfä-

hig erkrankter Patient also nur noch ein 

Papierexemplar für die persönlichen Un-

terlagen. 

 

 

12. Keine Erschwerniszulage für 
das Tragen einer OP-Maske 

 

Beschäftigte der Reinigungsbranche, die 

bei der Durchführung der Arbeiten eine 

sogenannte OP-Maske tragen, haben kei-

nen Anspruch auf einen tariflichen Er-

schwerniszuschlag. Zu dieser Entschei-

dung kam das Landesarbeitsgericht Ber-

lin-Brandenburg (LAG) in seinem Urteil 

vom 17.11.2021. 
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In dem entschiedenen Fall war ein Arbeit-

nehmer als Reinigungskraft beschäftigt. 

Auf das Arbeitsverhältnis fand der für all-

gemeinverbindlich erklärte Rahmentarif-

vertrag für die gewerblichen Beschäftig-

ten in der Gebäudereinigung (RTV) An-

wendung. Dieser sieht bei Arbeiten mit 

persönlicher Schutzausrüstung, bei denen 

eine vorgeschriebene Atemschutzmaske 

verwendet wird, einen Zuschlag von 10 % 

vor. 

 

Der geforderte Erschwerniszuschlag ist 

nach Auffassung der LAG-Richter nur zu 

zahlen, wenn die Atemschutzmaske Teil 

der persönlichen Schutzausrüstung des 

Arbeitnehmers ist. Dies ist bei einer OP-

Maske nicht der Fall, weil sie – anders als 

eine FFP2- oder FFP3-Maske – nicht vor 

allem dem Eigenschutz des Arbeitneh-

mers, sondern dem Schutz anderer Perso-

nen dient. 

 

 

13. Urlaubsberechnung bei Kurzar-
beit 

 

Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne 

Arbeitstage vollständig aus, ist dies bei 

der Berechnung des Jahresurlaubs zu be-

rücksichtigen. Zu dieser Entscheidung 

kam das Bundesarbeitsgericht am 

30.11.2021. 

 

In dem entschiedenen Fall war eine Ar-

beitnehmerin an 3 Tagen wöchentlich als 

Verkaufshilfe beschäftigt. Bei einer 

Sechstagewoche hätte ihr nach dem Ar-

beitsvertrag ein jährlicher Erholungsur-

laub von 28 Werktagen zugestanden. Dies 

entsprach bei einer vereinbarten Dreitage-

woche einem Urlaubsanspruch von 14 Ar-

beitstagen. 

 

Aufgrund Arbeitsausfalls durch die 

Corona-Pandemie führte der Arbeitgeber 

Kurzarbeit ein. Dazu trafen die Parteien 

Kurzarbeitsvereinbarungen, auf deren 

Grundlage die Arbeitnehmerin u. a. in den 

Monaten April, Mai und Oktober 2020 

vollständig von der Arbeitspflicht befreit 

war und in den Monaten November und 

Dezember 2020 insgesamt nur an 5 Ta-

gen arbeitete. Aus Anlass der kurzar-

beitsbedingten Arbeitsausfälle nahm der 

Arbeitgeber eine Neuberechnung des Ur-

laubs vor. Er bezifferte den Jahresurlaub 

für das Jahr 2020 auf 11,5 Arbeitstage. 

 

Der kurzarbeitsbedingte Ausfall ganzer 

Arbeitstage rechtfertigt eine unterjährige 

Neuberechnung des Urlaubsanspruchs. 

Aufgrund einzelvertraglich vereinbarter 

Kurzarbeit sind ausgefallene Arbeitstage 

weder nach nationalem Recht noch nach 

Unionsrecht Zeiten mit Arbeitspflicht 

gleichzustellen. Der Urlaubsanspruch 

aus dem Kalenderjahr 2020 übersteigt 

deshalb nicht die vom Arbeitgeber be-

rechneten 11,5 Arbeitstage. 

 

 

14. COVID-19-Quarantäne – Nicht-
anrechnung auf Urlaub 

 

In einem vom Landesarbeitsgericht Düs-

seldorf (LAG) am 15.10.2021 entschie-

denen Fall befand sich eine Arbeitneh-

merin in der Zeit vom 10.12. bis 

31.12.2020 im Erholungsurlaub. Nach 

einem Kontakt mit ihrer mit  

COVID-19 infizierten Tochter ordnete 

das Gesundheitsamt zunächst eine häus-

liche Quarantäne bis zum 16.12.2020 an. 

Bei einer Testung am 16.12.2020 wurde 

bei der Arbeitnehmerin eine Infektion 

mit COVID-19 festgestellt. Daraufhin 

ordnete das Gesundheitsamt für sie mit 

Bescheid vom 17.12.2020 häusliche 

Quarantäne bis zum 23.12.2020 an. Das 

Schreiben enthielt den Hinweis, dass sie 

als Kranke im Sinne des Infektions-

schutzgesetzes anzusehen ist.  

 

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

durch einen Arzt ließ sie sich nicht aus-

stellen. Die Arbeitnehmerin verlangte 

vom Arbeitgeber die Nachgewährung 
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von 10 Urlaubstagen für die Zeit vom 

10.12. bis 23.12.2020. Sie meinte, diese 

waren wegen der durch das Gesundheits-

amt verhängten Quarantäne nicht ver-

braucht. 

 

Die Nichtanrechnung der Urlaubstage bei 

bereits bewilligtem Urlaub erfordert je-

doch, dass durch ein ärztliches Zeugnis 

nachgewiesen ist, dass aufgrund der Er-

krankung Arbeitsunfähigkeit gegeben ist. 

Daran fehlte es hier. 

 

 

15. Eigenbedarfskündigung – Um-
zug wegen Erkrankung unzu-
mutbar 

 

Die Wirksamkeit einer Kündigungserklä-

rung setzt voraus, dass die Gründe für ein 

berechtigtes Interesse des Vermieters an 

der Beendigung des Mietverhältnisses in 

dem Kündigungsschreiben angegeben 

sind. Bei einer Kündigung wegen Eigen-

bedarfs ist daher grundsätzlich die An-

gabe der Person, für die die Wohnung be-

nötigt wird, und die Darlegung des Inte-

resses, das diese Person an der Erlangung 

der Wohnung hat, ausreichend. 

 

Der Mieter kann jedoch einer an sich ge-

rechtfertigten ordentlichen Kündigung 

des Vermieters widersprechen und von 

ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses 

verlangen, wenn die Beendigung für ihn 

oder seine Familie eine Härte bedeuten 

würde, die auch unter Würdigung der be-

rechtigten Interessen des Vermieters nicht 

zu rechtfertigen ist. 

 

Auch wenn ein Mieter seine Behauptung, 

ihm ist ein Umzug wegen einer bestehen-

den Erkrankung nicht zuzumuten, unter 

Vorlage bestätigender ärztlicher Atteste 

geltend macht, ist im Falle des Bestreitens 

dieses Vortrags regelmäßig die Einholung 

eines Sachverständigengutachtens zu der 

Art, dem Umfang und den konkreten Aus-

wirkungen der beschriebenen Erkrankung 

auf die Lebensführung des betroffenen 

Mieters im Allgemeinen und im Falle 

des Verlusts der vertrauten Umgebung 

erforderlich. 

 

 

16. Veräußerung eines verspro-
chenen Gegenstandes vor 
Eintritt des Erbfalls 

 

In einem vom Oberlandesgericht Kob-

lenz am 26.11.2020 entschiedenen Fall 

hatte eine Erblasserin ihrem Lebensge-

fährten ihren VW Polo vermacht. Diesen 

hatte sie aber 4 Monate vor ihrem Able-

ben verkauft. Der Lebensgefährte 

meinte, dass das Vermächtnis so auszu-

legen ist, dass er den Erlös aus dem Ver-

kauf des Fahrzeugs als Surrogat erhalten 

sollte. 

 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch gilt 

im Zweifel der Anspruch auf Ersatz des 

Wertes als vermacht, wenn der Gegen-

stand dem Erblasser entzogen oder unter-

gegangen ist. Die freiwillige Veräuße-

rung des vermachten Gegenstandes ist 

keine Entziehung, und sie bewirkt auch 

nicht den Untergang des Gegenstandes. 

Der Lebensgefährte hatte daher keinen 

Anspruch auf den Verkaufserlös. 

 



  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 10.1.2022 

Sozialversicherungsbeiträge 
  

27.1.2022  

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 

 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 

Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Pro-
zentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Pro-

zentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2021: November = 110,5; Oktober = 110,7; September 

= 110,1;  
August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1; Mai = 108,7; 
April = 108,2;  
März = 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3 
2020: Dezember = 105,5 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisin-

dex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

